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B E K A N N T M A C H U N G 

 

 

Am Dienstag, den 05.03.2024, 17:00 Uhr findet im Sitzungssaal des 

Verwaltungsgebäudes Neumayerring 72, 67227 Frankenthal (Pfalz), eine Sitzung 

des Schulträgerausschusses statt. Den Inhalt der Bekanntmachung finden Sie 

auch unter "www.frankenthal.de/Amtsblatt". 

 

Frankenthal (Pfalz), 01.03.2024 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 

In Vertretung 

 

Bernd Leidig 

Beigeordneter 

 

 

T a g e s o r d n u n g 

 

I.  Öffentliche Sitzung 

    Mitteilungen und Berichte der Verwaltung 

  

   2. Friedrich-Ebert-Schule, Sporthalle 

Sanierung undichtes Sporthallendach 

(Mitteilung über weitere geplante Schritte für die Sanierung) 

  

   3. Karolinen-Gymnasium und Albert-Einstein-Gymnasium 

Energiebericht 

Kurzvorstellung der Ergebnisse (Video-Präsentation externes Energiebera-

tungsbüro) 

  

   4. Mündlicher Bericht des Beigeordneten 

  

   5. Digitalisierung Frankenthaler Schulen  

Bericht 

  

    Anträge der Fraktionen 

  

   6. Vernetzung von Vereinen, Ehrenamtlichen und Institutionen mit Schu-

len/Ganztagsförderung 

hier: Anfrage der FWG-Stadtratsfraktion 

  

    Bekanntgabe der Entscheidungen aus der nichtöffentlichen Sitzung 
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B E K A N N T M A C H U N G 

 

 

Am Mittwoch, den 06.03.2024, 17:00 Uhr, findet im Spiegelsaal des 

CongressForums Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5, 67227 Frankenthal 

(Pfalz), eine Sitzung des Stadtrates statt. Den Inhalt der Bekanntmachung finden 

Sie auch unter "www.frankenthal.de/Amtsblatt". 

 

Frankenthal (Pfalz), 01.03.2024 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 

 

Dr. Nicolas Meyer 

Oberbürgermeister 

 

 

T a g e s o r d n u n g 

 

I.  Öffentliche Sitzung 

    Einwohnerfragestunde 

  

    Bericht des Oberbürgermeisters 

  

   1. Frankenthaler Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt 

hier: Resolutionsantrag der FWG-Stadtratsfraktion 

  

    Vorlagen der Verwaltung 

  

   2. Bebauungsplan "Mörsch, Zwischen B9 und BASF-Kläranlage, Teiländerung 

1": Satzungsbeschluss 

  

   3. Roadmap Wohnungsbau 

  

   4. Aktuelle Bebauungsplanverfahren der Stadt Frankenthal (Pfalz) - Überblick 

und Beschluss über die Priorisierung der Verfahren, Aktualisierung Februar 

2024 

  

   5. Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlung im Teilhaushalt 9 - 

Umwelt 

  

   6. 1. Änderung der Benutzungsordnung der Stadtbücherei Frankenthal (Pfalz) 
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   7. Leihvertrag Schloss Schwetzingen 

  

   8. Festlegung des Wahltages für den Beirat Migration und Integration 

  

    Mitteilungen und Berichte der Verwaltung 

  

   9. Bericht nach § 119 Absatz 3 Landesbeamtengesetz 

  

 10. Ehrenamtskoordination in der Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) 

  

    Anträge der Fraktionen 

  

 11. Zuzugsstopp für Flüchtlinge 

hier: Antrag der AfD-Stadtratsfraktion 

  

 12. Überforderung der Kommunen: Dringender Appell für eine Neuausrichtung 

der Migrationspolitik und verstärkte Unterstützung 

hier: Änderungsantrag der CDU-Stadtratsfraktion zum Antrag der AfD 

(XVII/3615) 

  

 13. Überforderung der Kommunen 

hier: Antrag der CDU-Stadtratsfraktion 

  

 14. Alternativantrag zum TOP 45 CDU-Antrag „DRINGENDER APPELL“ (Drs. 

XVII/3755 

hier: Änderungsantrag der SPD-Stadtratsfraktion 

  

 15. Überforderung der Kommunen– Resolution des Stadtrates 

hier: Änderungsantrag der FWG-Stadtratsfraktion 

  

 16. Überforderung der Kommunen 

hier: Antrag der CDU Stadtratsfraktion 

  

 17. Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge 

hier: Antrag der CDU-Stadtratsfraktion 

  

 18. Stärkung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

hier: Antrag der FWG Stadtratsfraktion 

  

 19. "Kiss and Ride Flächen" an Schulen 

hier: Antrag der CDU-Stadtratsfraktion 
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 20. Baumpatenschaften – Bäume pflegen und Stadtbild verschönern 

hier: Antrag der FWG-Stadtratsfraktion 

  

 21. Graffitis verschönern Tristesse und Schmuddelecken 

hier: Antrag der FWG-Stadtratsfraktion 

  

    Anfragen der Fraktionen 

  

 22. Onlinezugangsgesetz 

hier: Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion 

  

 23. Taubenmanagement – Taubenschlag - Taubenturm 

hier: Anfrage der FWG-Stadtratsfraktion 

  

 24. Sozial geförderter Wohnraum 

hier: Anfrage der Stadtratsfraktion Die Grünen/Offene Liste 

  

 25. Straßenreinigungsgebührensatzung 

hier: Anfrage der FWG-Stadtratsfraktion 

  

 26. Mögliche Sanierung des Sportplatzes Frankenstraße 

hier: Antrag der CDU-Stadtratsfraktion 

  

II.  Nichtöffentliche Sitzung 

    Personalangelegenheiten 

  

III.  Öffentliche Sitzung 

    Bekanntgabe der Entscheidungen aus der nichtöffentlichen Sitzung 
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B E K A N N T M A C H U N G 

 

 

Am Donnerstag, den 07.03.2024, 17:00 Uhr findet in der großen Konferenzraum 

der Stadtklinik Frankenthal, 67227 Frankenthal (Pfalz), eine Sitzung des 

Krankenhausausschusses statt. Den Inhalt der Bekanntmachung finden Sie auch 

unter "www.frankenthal.de/Amtsblatt". 

 

Frankenthal (Pfalz), 29.02.2024 

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 

 

Dr. Nicolas Meyer 

Oberbürgermeister 

 

 

T a g e s o r d n u n g 

 

I.  Öffentliche Sitzung 

    Mitteilungen und Berichte der Verwaltung 

  

   1. Bericht des Oberbürgermeisters hier: mündlicher Bericht 

  

   2. Anbau und Modernisierung an der Stadtklinik Frankenthal Kostenentwick-

lung hier: mündlicher Bericht 

  

    Vorlagen der Verwaltung 

  

   3. Anbau und Modernisierung an der Stadtklinik Frankenthal  

hier: Malerarbeiten 

  

   4. Sponsoringvertrag mit der Stadtklinik Frankenthal 

  

II. Nichtöffentliche Sitzung 

 

    Personalangelegenheiten 

 

III. Öffentliche Sitzung 

 

    Bekanntgabe der Entscheidungen aus der nichtöffentlichen Sitzung 
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Bekanntmachung des Wahlleiters der Stadt Frankenthal (Pfalz) 

über die Einreichung von Wahlvorschlägen 

für die Kommunalwahlen und die Wahl der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher am 

9. Juni 2024 

 

I. 

 

Aufgrund der §§ 16 und 62 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in Verbindung mit 

den §§ 23 und 74 der Kommunalwahlordnung (KWO) fordere ich hiermit zur Ein-

reichung von 

 

Wahlvorschlägen für die Wahlen des Stadtrates und der Ortsbeiräte sowie von 

Wahlvorschlägen für die Wahl der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher  

 

auf. 

II. 

 

Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 

und von Wählergruppen, Wahlvorschläge zur Wahl der/des Ortsvorsteherin/Orts-

vorstehers auch von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht wer-

den. Parteien und Wählergruppen können zur Wahl der/des Ortsvorsteherin/Orts-

vorstehers auch eine gemeinsame Bewerberin oder einen gemeinsamen Bewer-

ber in einem gemeinsamen Wahlvorschlag benennen. 

 

Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitgliedschaftlich organisierter Wäh-

lergruppen sind in einer Versammlung der wahlberechtigten Mitglieder oder 

Vertreterinnen und Vertreter des Wahlgebiets – dies ist für den Stadtrat die Ge-

samtstadt Frankenthal (Pfalz) und für die Ortsbeiräte und den/die Ortsvorste-

her/in das Gebiet des jeweiligen Ortsbezirkes –, Wahlvorschläge nicht mitglied-

schaftlich organisierter Wählergruppen in einer Versammlung, zu der die Wahl-

berechtigten des Wahlgebiets einzuladen sind, in geheimer Abstimmung aufzu-

stellen. Eine gemeinsame Bewerberin oder ein gemeinsamer Bewerber kann 

auch in geheimer Abstimmung einer gemeinsamen Versammlung von wahlbe-

rechtigten Mitgliedern/Anhängerinnen und Anhängern/Vertreterinnen und Ver-

treter der beteiligten Parteien und Wählergruppen gewählt werden. 

 

Neu auftretende Parteien im Sinne des § 16 Abs. 4 KWG müssen spätestens am 

Dienstag, dem 16. April 2024, bis 18 Uhr bei der Landeswahlleiterin oder dem 

Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Mainzer Straße 14 - 16, 56130 Bad Ems, die Teil-

nahme an der Wahl anzeigen und ihre Eigenschaft als Partei im Sinne des Partei-

engesetzes gemäß § 24 Abs. 1 KWO nachweisen.  
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III. 

 

Die Wahlvorschläge müssen von einer Mindestzahl von Wahlberechtigten des 

Wahlgebiets, die den Wahlvorschlag unterstützen, unterschrieben sein (Unter-

stützungsunterschriften), soweit die Wahlvorschlagsträger nicht nach § 16 Abs. 3 

oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein 

Wahlvorschlag unterschrieben werden. Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt 

der Unterzeichnung gegeben sein. 

 

Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass eine ausreichende Zahl 

gültiger Unterstützungsunterschriften rechtzeitig eingereicht wird. Nach Ablauf 

der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können Unterstützungsunterschriften nicht 

mehr geleistet werden. 

 

IV. 

 

Die vollständig unterzeichneten Wahlvorschläge sollen mit allen erforderlichen 

Anlagen möglichst frühzeitig bei der Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) – Wahl-

amt – Rathaus, Zimmer Nr. 353, Rathausplatz 2-7, 67227 Frankenthal (Pfalz) einge-

reicht werden. 

 

 

Die Einreichungsfrist läuft 

 

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr, 

ab. 

 

V. 

 

Nimmt eine nicht im Landtag vertretende Partei oder Wählergruppe an mehre-

ren Kommunalwahlen innerhalb des Bezirksverbandes Pfalz teil, so erhält sie auf 

Antrag für jede Wahl, an der sie teilnimmt, dieselbe Listennummer. Im Antrag 

müssen die Kennwörter der Wahlvorschläge, für die dieselbe Listennummer be-

antragt wird, mit Angabe des Wahlgebiets, für das der jeweilige Wahlvorschlag 

gilt, und die Namen der jeweiligen Vertrauensperson und ihrer Stellvertreterin/ih-

res Stellvertreters aufgeführt werden. Der Antrag ist von den Vertrauenspersonen 
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aller beteiligten Wahlvorschläge zu unterzeichnen und möglichst frühzeitig, spä-

testens 

 

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr, 

 

Der Antrag ist bei dem Vorsitzenden des Bezirkstags des Bezirksverbands Pfalz, 

Bismarckstraße 17, 67655 Kaiserslautern, zu stellen, wenn die Partei oder Wähler-

gruppe an mehreren Kommunalwahlen innerhalb des Gebiets des Bezirksver-

bands Pfalz teilnimmt. 

 

VI. 

 

Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl eine Unverein-

barkeit von Amt und Mandat nach den Bestimmungen des Kommunalwahlge-

setzes begründen würde, ist verpflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bin-

dende Erklärung abzugeben, ob sie oder er im Falle des Wahlerfolgs aus dem 

Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat verzichtet. Die 

schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder die Verweigerung der Abgabe einer solchen Ab-

sichtserklärung wird mit den zugelassenen Wahlvorschlägen veröffentlicht (§ 24 

Abs. 3 Satz 2 KWG). 

 

VII. 

 

Die Wahlleiterinnen und Wahlleiter der Gemeinden, Städte und Verbandsge-

meinden geben in ortsüblicher Weise die Zahl der zu wählenden Rats- und Orts-

beiratsmitglieder, die Höchstzahl der aufzustellenden Bewerberinnen und Bewer-

ber, die Mindestzahl der Unterstützungsunterschriften sowie die Anschrift der 

Wahlleiterin oder des Wahlleiters bekannt. Parteien und Wählergruppen erhalten 

auf Anforderung einen Abdruck des Bekanntmachungstextes. 

 

Die Niederschrift über die Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber hat, mit 

Ausnahme bei der Wahl für den Bezirkstag des Bezirksverbands Pfalz, jeweils ge-

trennt nach Frauen und Männern folgende paritätsbezogene Angaben geson-

dert auszuweisen: die Zahl der wahlberechtigten Versammlungsteilnehmerinnen 

und Versammlungsteilnehmer sowie die Zahl der angetretenen und der gewähl-

ten Bewerberinnen und Bewerber (getrennt nach Plätzen). 
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Die öffentlichen Bekanntmachungen der Wahlvorschläge enthalten den im 

Wortlaut abzudruckenden Text des Artikels 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes 

und den Geschlechteranteil in der jeweiligen Vertretungskörperschaft zwei Mo-

nate vor der Wahl. Darüber hinaus hat die öffentliche Bekanntmachung der 

Wahlvorschläge bei der personalisierten Verhältniswahl, mit Ausnahme bei der 

Wahl für den Bezirkstag des Bezirksverbands Pfalz, folgende paritätsbezogene 

Angaben gesondert auszuweisen: die Zahl der wahlberechtigten Versamm-

lungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer sowie die Zahl der angetre-

tenen und der gewählten Bewerberinnen und Bewerber (getrennt nach Plät-

zen). 

 

VIII. 

 

Bei der am 9. Juni 2024 stattfindenden Wahl des Stadtrates in Frankenthal (Pfalz) 

sind 44 Ratsmitglieder zu wählen. 

 

In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Stadtrates dürfen höchstens 88 Bewer-

berinnen und Bewerber benannt werden. Im Wahlvorschlag kann dieselbe Be-

werberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal aufgeführt werden. 

 

Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 170 zur Stadtratswahl wahlberech-

tigten Personen unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschriften). Bei Wahlvor-

schlägen von Parteien und Wählergruppen, auf die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft,  

bedarf es keiner Unterstützungsunterschriften. 

 

Bei der ebenfalls am 09. Juni 2024 stattfindenden Wahl der Ortsbeiräte sind  

 

im Ortsbezirk Eppstein   9 Ortsbeiratsmitglieder  

im Ortsbezirk Flomersheim  9 Ortsbeiratsmitglieder 

im Ortsbezirk Studernheim  9 Ortsbeiratsmitglieder 

im Ortsbezirk Mörsch   9 Ortsbeiratsmitglieder 

 

zu wählen. 
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In einem Wahlvorschlag für die Wahl des Ortsbeirates 

 

im Ortsbezirk Eppstein dürfen höchstens 18 Bewerberinnen und Bewerber,  

im Ortsbezirk Flomersheim dürfen höchstens 18 Bewerberinnen und Bewerber,  

im Ortsbezirk Studernheim dürfen höchstens 18 Bewerberinnen und Bewerber,  

im Ortsbezirk Mörsch dürfen höchstens 18 Bewerberinnen und Bewerber 

 

benannt werden.  

 

Für die Wahl der Ortsbeiräte kann dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber 

bis zu dreimal aufgeführt werden. 

 

Der jeweilige Wahlvorschlag muss von einer Mindestzahl zum Ortsbeirat des Orts-

bezirks jeweils wahlberechtigten Personen unterzeichnet sein; erforderlich sind im  

 

Ortsbezirk Eppstein  40 Unterstützungsunterschriften  

Ortsbezirk Flomersheim   40 Unterstützungsunterschriften 

Ortsbezirk Studernheim  30 Unterstützungsunterschriften 

Ortsbezirk Mörsch   40 Unterstützungsunterschriften. 

 

Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschriften, soweit die 

Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl 

darf jeweils nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden.  

 

IX. 

 

Für die Wahl der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher am 09. Juni 2024 darf je 

Wahlvorschlag jeweils nur eine Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden.  

 

Eine eventuell notwendig werdende Stichwahl für die Wahl der Ortsvorsteherin-

nen und Ortsvorsteher findet am 23. Juni 2024 statt. 
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Der jeweilige Wahlvorschlag muss von einer Mindestzahl wahlberechtigter Perso-

nen unterzeichnet sein; erforderlich sind im  

 

Ortsbezirk Eppstein   40 Unterstützungsunterschriften  

Ortsbezirk Flomersheim    40 Unterstützungsunterschriften 

Ortsbezirk Studernheim   30 Unterstützungsunterschriften 

Ortsbezirk Mörsch    40 Unterstützungsunterschriften. 

 

Die Wahlvorschläge bedürfen keiner Unterstützungsunterschriften, soweit die 

Wahlvorschlagsträger nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG davon be-

freit sind. Für jede Wahl darf jeweils nur ein Wahlvorschlag unterschrieben wer-

den.  

 

 

 

 

 

X. 

 

Vordrucke für Wahlvorschläge, Versammlungsniederschriften zur Aufstellung der 

Bewerberinnen und Bewerber, Erklärungen der Bewerberinnen und Bewerber, 

dass sie nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt sind 

und dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvorschlag zustimmen, Bescheinigungen 

der Wählbarkeit und Absichtserklärungen der Bewerberinnen und Bewerber, bei 

denen durch die Wahl eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat begründet 

würde, sind bei der Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) – Wahlamt – Rathaus, 

Zimmer Nr. 352, Rathaus-platz 2-7, 67227 Frankenthal (Pfalz), erhältlich. 

 

Amtliche Formblätter für Unterstützungsunterschriften werden auf Anforderung 

durch die Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz), Wahlamt, kostenfrei abgegeben. 

 

Wird nur ein gültiger Wahlvorschlag oder überhaupt kein Wahlvorschlag einge-

reicht, so findet Mehrheitswahl statt. 
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Weitere Einzelheiten über die Aufstellung und Einreichung von Wahlvorschlägen 

sind dem Kommunalwahlgesetz und der Kommunalwahlordnung zu entnehmen. 

 

 

Frankenthal (Pfalz), den 01.03.2024 

 

 

 

Dr. Meyer 

Oberbürgermeister 

zugleich als Stadtwahlleiter 

 

 


